
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 16           Bau- und Nutzungsvorschriften 
 
Die Bau- und Nutzungsvorschriften umschreiben die Bauweise, den Zweck und das Mass der 
Nutzung für die einzelnen Zonen. Sie sind in diesem Gesetz, in den Vorschriften zum kanto-
nalen Nutzungsplan, im Bau- und Zonenreglement und in den Bestimmungen zu den Bebau-
ungs- und Gestaltungsplänen enthalten. 
 
Erläuterungen Die Bau- und Nutzungsvorschriften umschreiben die Bauweise, den Zweck 

und das Mass der Nutzung für die einzelnen Zonen. Sie sind in diesem Ge-
setz, in den Vorschiften zum kantonalen Nutzungsplan, im Bau- und Zonen-
reglement und in den Bestimmungen der Bebauungs- und Gestaltungspläne 
enthalten. Sie sind ein Teil des Bau- und Zonenreglements mit Rechtssatz-
charakter. Ihr Anwendungsbereich wird vom Zonenplan graphisch dargestellt 
(B 119 vom 12. August 1986, S. 14 f. [§ 15], in: GR 1986, S. 736 f.). 
 

PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 
 
 


